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Grundsätzlich werden Fahrkarten für die BOEF-Sonderfahrten nur im Vorverkauf verkauft. 

Nur bei entsprechender Verfügbarkeit können Fahrkarten noch im Zuge erworben werden - ein Sitzplatzanspruch 

besteht für diese Karten jedoch nicht.

a Vorverkauf:

Bei Fahrten mit Vorverkauf werden die Sitzplätze nach der Reihenfolge des Bestelleinganges reserviert. Diese 

Fahrkarten können Sie schriftlich oder über eine unserer Vorverkaufsstellen bestellen. Auf unserer Homepage unter 

www.boefreun.de steht Ihnen ein Online-Formular zur Fahrkartenbestellung zur Verfügung. Der Homepage oder den 

Plakaten können Sie auch die Vorverkaufsstelle entnehmen, welche diese Fahrt betreut.

Nach dem Eingang ihrer Bestellung reservieren wir für Sie 7 Tage Ihre Fahrkarten. In dieser Zeit sollten Sie den in der 

Bestätigung genannten Fahrpreis überweisen und Ihre Bestellung somit verbindlich werden lassen. Der Versand der 

Fahrkarten erfolgt grundsätzlich erst wenige Tage vor dem Verkehren des Zuges. Bitte beachten Sie bei Ihrer 

Bestellung noch, dass wir keine Fahrkarten mehr per Post versenden können, wenn die Bestellung weniger als fünf 

Tage vor der Sonderfahrt eingeht. In diesem Fall reservieren wir Ihnen ihre Sitzplätze und Sie erhalten die Fahrkarten 

am Fahrtag beim Zustieg am Zuge. Bitte geben Sie bei der Überweisung des Fahrpreises an, für welche Fahrt Sie den 

Fahrpreis bezahlen. Bitte vergessen Sie dabei auch nicht, Ihren Namen anzugeben. 

Zu jeder Fahrt gibt es einen Stichtag, bis zu dem Kostendeckung erreicht sein muss. Sollte der Zug bei Eingang Ihrer 

Bestellung bereits ausverkauft sein oder kann eine Fahrt auf Grund zu geringer Anmeldungen nicht durchgeführt 

werden, wird der von Ihnen eventuell bereits bezahlte Fahrpreis zurückerstattet. Für eine Rücküberweisung benötigen 

wir dann allerdings zusätzlich Ihre Bankverbindung.

a Fahrpreise:

Für unsere Sonderfahrten gelten eigene Tarife. Vergünstigungen oder andere Tarife aus Verkehrsverbünden sind 

ungültig. 

Die angegebenen Fahrpreise beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Hin- und Rückfahrt.

Kinder unter vier Jahren fahren kostenlos, haben aber keinen Sitzplatzanspruch.

Vier- bis 14-jährige bezahlen den halben Fahrpreis, sofern nicht anders ausgezeichnet. 

Bei bestimmten Fahrten dürfen Kinder und Jugendliche nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten teilnehmen, wenn 

die Fahrt so deklariert ist. 

Der Gruppentarif beträgt 90 % des regulären Fahrpreises und gilt ab 10 Erwachsenen. Hierbei entsprechen zwei Kinder 

einem Erwachsenen.

Vereinsmitglieder der Bremervörde-Osterholzer Eisenbahnfreunde und Mitarbeiter der Eisenbahnen und 

Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) erhalten Sonderkonditionen. 

a Fahrtkostenerstattung bei Reiserücktritt:

- bis 10 Tage vor Fahrttermin 100 % des bezahlten Fahrpreises

- bis 5 Tage vor Fahrttermin 50 % des bezahlten Fahrpreises

- bei unter 5 Tagen vor Fahrttermin ist leider keine Erstattung des Fahrpreises mehr möglich.

Der Reiserücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Für die Wahrung der Frist gilt das Datum des Poststempels. Sollten Sie die 

Fahrkarten bereits erhalten haben, so sind diese beizufügen.

a Verhalten während der Fahrt:

Das Zugpersonal ist um die Sicherheit der Fahrgäste bemüht. Deswegen ist den Anweisungen des Zugpersonals und 

den Hinweisen in und an den Fahrzeugen sowie auf den Bahnsteigen unbedingt Folge zu leisten. Bei Missachtung kann 

das Zugpersonal einen Ausschluss von der weiteren Beförderung aussprechen. Weitere Ansprüche sind in diesem Fall 

ausgeschlossen.

Bei unvorhergesehenem Aufenthalt ist ein eigenmächtiges öffnen der Türen - gar ein Ausstieg - nicht zulässig.

Sämtliche Züge der Bremervörde-Osterholzer Eisenbahnfreunde sind rauchfrei.

Teilweise sind unsere Fahrzeuge nicht für das Besteigen mit Rollstühlen oder Gehhilfen ausgerüstet. Bei Buchung der 

Fahrt ist deshalb darauf hinzuweisen, wenn Hilfe notwendig ist. Wir versuchen dann, die komfortable Teilnahme an der 

Fahrt zu ermöglichen.

a Fahrzeugausfall:

Die von uns benutzten, zum Teil historischen Fahrzeuge sind Unikate. Bei Ausfall eines Fahrzeugs bemühen wir uns um 

gleichwertigen Ersatz. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Kann Ihnen bei Ausfall eines Fahrzeuges weder der 

gebuchte Sitzplatz noch ein Ersatzplatz zur Verfügung gestellt werden, können Sie von der Fahrt zurücktreten. Weitere 

Ansprüche sind ausgeschlossen.

a Haftung:

Grundsätzlich haften wir nur im Rahmen unserer bestehenden Versicherungen.

Im Falle höherer Gewalt (z. B. Streckensperrung bei der EVB/Bahn AG, Maschinenbruch an Fahrzeugen, behördliche 

Anordnung, Waldbrandgefahr) sind Ansprüche ausgeschlossen.

Bremervörde-Osterholzer 

Eisenbahnfreunde e.V.
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